
Gesetz über Einheitliche Ansprechpartner
für das Land Baden-Württemberg 

(EAG BW)1

Vom 1. Dezember 2009

Der Landtag hat am 25. November 2009 das folgende
Gesetz beschlossen:

§ 1

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

(1) Die Einheitlichen Ansprechpartner für das Land 
Baden-Württemberg nehmen die dem Einheitlichen An-
sprechpartner zugewiesenen Aufgaben der Verfahrens-
abwicklung für die Aufnahme oder Ausübung einer
Dienstleistungstätigkeit und der Informationsbereitstel-
lung nach der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 
vom 27. Dezember 2006, S. 36; Dienstleistungsrichtlinie)
wahr. Die Einheitlichen Ansprechpartner sind einheitliche
Stellen im Sinne der §§ 71 a bis 71 e des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (VwVfG) und der §§ 71 a bis 71 e des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) in der
jeweils geltenden Fassung.

(2) Dienstleistungserbringer im Sinne dieses Gesetzes
sind natürliche oder juristische Personen sowie rechts-
fähige Personengesellschaften, die Dienstleistungen im
Sinne von Artikel 50 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft anbieten oder erbringen.
Dienstleistungsempfänger im Sinne dieses Gesetzes sind
natürliche oder juristische Personen sowie rechtsfähige
Personengesellschaften, die für berufliche oder andere
Zwecke eine Dienstleistung im Sinne von Artikel 50 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
in Anspruch nehmen oder nehmen möchten.

(3) Dienstleistungserbringer und Dienstleistungsempfän-
ger aus dem Inland und den Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union oder den Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum können Anfragen
und Verfahren über den Einheitlichen Ansprechpartner
abwickeln, soweit eine Rechtsvorschrift dies anordnet.

§ 2

Zuständigkeit

(1) Einheitliche Ansprechpartner sind die Industrie- und
Handelskammern, die Handwerkskammern, die Rechts-
anwaltskammern und die Steuerberaterkammern in Ba-
den-Württemberg, die Architektenkammer Baden-Würt-
temberg, die Ingenieurkammer Baden-Württemberg und

die Landestierärztekammer Baden-Württemberg. Die
Zuständigkeit der Kammern richtet sich nach deren sach-
licher und örtlicher Zuständigkeit. Die Industrie- und
Handelskammern sind zudem sachlich zuständig für Ver-
fahren und Anfragen, für die nicht die sachliche Zustän-
digkeit einer anderen Kammer begründet ist. Sind von
einem Verfahren oder einer Anfrage mehrere Einheit-
liche Ansprechpartner nach diesem Absatz betroffen, so
ist der Einheitliche Ansprechpartner sachlich zuständig,
in dessen Zuständigkeitsbereich der Schwerpunkt der
Anfrage oder des Verfahrens fällt. Ist die Zuständigkeit
zweifelhaft, ist bis zur Entscheidung über die sachliche
Zuständigkeit durch die betroffenen Kammern derjenige
Einheitliche Ansprechpartner zuständig, der für die Ab-
wicklung des Verfahrens oder der Anfrage in Anspruch
genommen wurde.

(2) Einheitliche Ansprechpartner sind zudem die Land-
kreise und die Stadtkreise, sofern diese gegenüber dem
Wirtschaftsministerium anzeigen, dass sie die Aufgaben
des Einheitlichen Ansprechpartners wahrnehmen möch-
ten. Die Einheitlichen Ansprechpartner nach Satz 1 wer-
den vom Wirtschaftsministerium im Gesetzblatt bekannt
gemacht. Die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpart-
ners gehen als Pflichtaufgabe mit Beginn des übernächs-
ten Monats nach der Bekanntmachung auf den Landkreis
oder Stadtkreis über, sofern in der Bekanntmachung kein
anderer Zeitpunkt bestimmt ist. Die Zuständigkeit der
Landkreise und der Stadtkreise richtet sich nach deren
örtlicher Zuständigkeit.

(3) Die Zuständigkeit nach Absatz 2 erlischt durch Er-
klärung des Landkreises oder des Stadtkreises gegenüber
dem Wirtschaftsministerium. Das Erlöschen ist im Ge-
setzblatt bekannt zu machen; es wird mit Ablauf des auf
die Bekanntmachung folgenden Monats wirksam, sofern
in der Bekanntmachung kein anderer Zeitpunkt bestimmt
ist.

(4) Die Zuständigkeit eines nach Absatz 1 oder 2 zu-
ständigen Einheitlichen Ansprechpartners wird durch Er-
klärung des Dienstleistungserbringers begründet. Die In-
anspruchnahme verschiedener zuständiger Einheitlicher
Ansprechpartner für ein Verfahren oder eine Anfrage ist
nicht zulässig. Bei einem Wechsel des zuständigen Ein-
heitlichen Ansprechpartners durch den Dienstleistungser-
bringer bleiben nach §§ 42 a Abs. 2, 71 b Abs. 2 Satz 1
VwVfG und §§ 42 a Abs. 2, § 71 b Abs. 2 Satz 1 LVwVfG
bereits in Lauf gesetzte Fristen unberücksichtigt.

§ 3

Gebühren und Erstattung

(1) Für die Tätigkeit des Einheitlichen Ansprechpartners
können Gebühren nach Maßgabe von Artikel 13 Abs. 2
der Dienstleistungsrichtlinie erhoben werden. Die Ge-
bühren sind so zu bemessen, dass sie in einem angemes-
senen Verhältnis zu den Kosten des entsprechenden Ge-
nehmigungsverfahrens oder einer anderen öffentlichen
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Leistung stehen. Für Gebühren nach Satz 1 und für die
Gebühren des entsprechenden Genehmigungsverfahrens
oder einer anderen öffentlichen Leistung gilt das Kosten-
deckungsprinzip.

(2) Durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Ein-
heitlichen Ansprechpartners entstehen dem Land keine
Kosten. Schadenersatzansprüche auf Grund einer Amts-
pflichtverletzung tragen die jeweiligen Kammern, Land-
kreise und Stadtkreise; § 56 Abs. 2 Satz 2 der Landkreis-
ordnung findet keine Anwendung. Abweichend von Satz 2
werden vom Land den Kammern sowie Landkreisen und
Stadtkreisen diejenigen Kosten erstattet, die im jeweili-
gen Haftungsfall auf einem Verschulden des Landes bei
der elektronischen Informationsbereitstellung oder der
elektronischen Verfahrensabwicklung beruhen.

§ 4

Elektronische Informationsbereitstellung und
elektronische Verfahrensabwicklung

(1) Das Land stellt für das elektronische Verfahren nach
§ 71 e VwVfG und § 71 e LVwVfG das Dienstleistungs-
portal des Landes Baden-Württemberg bereit.

(2) Die Einheitlichen Ansprechpartner und die für das je-
weilige Verfahren zuständigen Behörden eröffnen mit den
Funktionen des Dienstleistungsportals nach Absatz 1 ei-
nen elektronischen Zugang für die Dienstleistungs-
erbringer, soweit nicht auf andere Weise ein geeigneter
Zugang eröffnet ist.

(3) Die Einheitlichen Ansprechpartner und die für das
jeweilige Verfahren zuständigen Behörden ermöglichen
die Abwicklung von Verfahren nach § 71 e VwVfG und
§ 71 e LVwVfG. Sie können die im Dienstleistungsportal
dafür vorgesehenen elektronischen Funktionen ganz oder
teilweise nutzen.

(4) Die jeweils fachlich berührten Ministerien, die Ein-
heitlichen Ansprechpartner und die für das jeweilige Ver-
fahren zuständigen Behörden stellen die zur Erfüllung der
Informationspflichten der Einheitlichen Ansprechpartner
und der zuständigen Behörden nach § 71 c VwVfG und
§ 71 c LVwVfG und zur Entwicklung der elektronischen
Verfahrensabwicklung erforderlichen Informationen der
für die Redaktion der Inhalte des Dienstleistungsportals
des Landes Baden-Württemberg zuständigen Stelle un-
verzüglich elektronisch zur Verfügung. Gleiches gilt,
wenn Änderungen der zur Verfügung gestellten Informa-
tionen erforderlich werden. Diese Informationen stehen
den Einheitlichen Ansprechpartnern und den zuständigen
Behörden zur Nutzung zur Verfügung.

§ 5

Informationspflicht der Dienstleistungserbringer

Bedarf die Aufnahme oder die Ausübung einer Dienst-
leistungstätigkeit einer behördlichen Entscheidung und
ist der Einheitliche Ansprechpartner zur Verfahrens-

abwicklung in Anspruch genommen worden, hat der
Dienstleistungserbringer dem Einheitlichen Ansprech-
partner unverzüglich folgende Sachverhalte anzuzeigen:
1. Änderungen seiner Verhältnisse, die die Voraussetzun-

gen für die behördliche Entscheidung betreffen,
2. die Gründung von Tochtergesellschaften, deren Tätig-

keiten einer behördlichen Entscheidung unterliegen.

§ 6

Verordnungsermächtigung

(1) Durch gemeinsame Rechtsverordnung des Wirt-
schaftsministeriums und der jeweils fachlich berührten
Ministerien 
1. können Vorschriften erlassen werden über die Verwal-

tungszusammenarbeit nach Kapitel VI der Dienstleis-
tungsrichtlinie,

2. kann die Geltung dieses Gesetzes angeordnet wer-
den für Verwaltungsverfahren auf bundesgesetzlicher
Grundlage, die dem Anwendungsbereich der Dienst-
leistungsrichtlinie unterfallen, sofern bundesgesetz-
liche Regelungen nicht entgegenstehen,

3. können vom Bundesrecht abweichende Vorschriften
erlassen werden, wenn in Bundesgesetzen das Verfah-
ren über eine einheitliche Stelle für Verwaltungsver-
fahren angeordnet ist, die nicht dem Anwendungsbe-
reich der Dienstleistungsrichtlinie unterfallen.

(2) Durch gemeinsame Rechtsverordnung des Wirt-
schafts- und des Innenministeriums sowie im Einverneh-
men mit den jeweils fachlich berührten Ministerien kön-
nen Einzelheiten zur elektronischen Informationsbereit-
stellung und Verfahrensabwicklung geregelt werden über
1. die Vorgaben zur Sicherstellung der elektronischen

Verfahrensabwicklung, der elektronischen Kommuni-
kation und der elektronischen Informationsbereitstel-
lung,

2. die zu nutzenden Formulare und Formblätter,
3. die Bestimmung des Verfahrens für die Bereitstellung

der Informationen nach § 4 Abs. 4 und
4. die Zusammenarbeit zwischen den Einheitlichen

Ansprechpartnern, den für das jeweilige Verfahren zu-
ständigen Behörden und dem Land.

§ 7

Aufsicht

Die Einheitlichen Ansprechpartner unterstehen der
Rechtsaufsicht nach den bestehenden gesetzlichen Rege-
lungen.

§ 8

Evaluierung

Die Landesregierung berichtet dem Landtag nach Ablauf
von drei Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes



über die Inanspruchnahme der Einheitlichen Ansprech-
partner und die Auswirkungen auf die Verfahren.

§ 9

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 28. Dezember 2009 in Kraft mit
Ausnahme der §§ 2 Abs. 2, 4 Abs. 4 und § 6, die am Tag
nach der Verkündung in Kraft treten. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist
zu verkünden.

stuttgart, den 1. Dezember 2009

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Oettinger

Prof. Dr. Goll Rech

Prof. Dr. Frankenberg Hauk

Dr. Stolz Gönner

Drautz Prof’in Dr. Hübner

Gesetz zu dem Staatsvertrag 
über die Einrichtung eines 

nationalen Mechanismus aller Länder 
nach Artikel 3 des Fakultativprotokolls 

vom 18. Dezember 2002 zu dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen

gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende

Behandlung oder Strafe

Vom 1. Dezember 2009

Der Landtag hat am 25. November 2009 das folgende
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 25. Juni 2009 unterzeichneten Staatsver-
trag über die Einrichtung eines nationalen Mechanismus
aller Länder nach Artikel 3 des Fakultativprotokolls vom
18. Dezember 2002 zu dem Übereinkommen der Verein-
ten Nationen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Ar-
tikel 11 Satz 2 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu
geben.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist
zu verkünden.

stuttgart, den 1. Dezember 2009

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Oettinger

Prof. Dr. Goll Rech

Prof. Dr. Frankenberg Hauk

Dr. Stolz Gönner

Drautz Prof’in Dr. Hübner

Staatsvertrag

über die Einrichtung eines nationalen Mechanismus
aller Länder nach Artikel 3 des Fakultativprotokolls
vom 18. Dezember 2002 zu dem Übereinkommen der
Vereinten Nationen gegen Folter und andere grau-
same, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe.

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Mi-
nisterpräsidenten, dieser vertreten durch den Minister der
Justiz,

der Freistaat Bayern, vertreten durch den Ministerprä-
sidenten, dieser vertreten durch die Staatsministerin der
Justiz und für Verbraucherschutz,

das Land Berlin, vertreten durch den Regierenden Bürger-
meister, dieser vertreten durch die Senatorin für Justiz,

das Land Brandenburg, vertreten durch den Ministerprä-
sidenten, dieser vertreten durch die Ministerin der Justiz,

die Freie Hansestadt Bremen, vertreten durch den Sena-
tor für Justiz und Verfassung,

die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch den
Senat, dieser vertreten durch den Präses der Justiz-
behörde,

das Land Hessen, vertreten durch den Ministerpräsi-
denten, dieser vertreten durch den Minister der Justiz, für
Integration und Europa,

das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
den Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch die Jus-
tizministerin,

das Land Niedersachsen, vertreten durch den Minister-
präsidenten, dieser vertreten durch den Justizminister,

das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Mi-
nisterpräsidenten, dieser vertreten durch die Justizminis-
terin,
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